


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































298 Tit. 128

sollen, hingegen ohne Verletzung der Vollständigkeit des Hauses nach
der Beschaffenheit desselben nicht weggenommen werden kann.
§ 59. Wenn in Verträgen oder Testamenten und Schenkungen bey der
ausgelobten und bestimmten Summe Geldes keine Münz-Sorten ausge-
drücket worden, so kann es allerdings bey denen in Unsern deutschen
Ländern herrschenden verschiedenen Münzsorten Zweifel geben, welche
darunter eigentlich zu verstehen sey. Erscheinet die Meinung des Testi-
rers oder des Versprechers und Auslobers, und in zweyseitigen Verträ-
gen beider Theile, so ist derselben allerdings nachzugehen. Sonst aber
ist auf die Zeiten und Umstände wie auch die Größe der Summe zu
sehen, um daraus die eigentliche Absicht wahrscheinlich zu beurtheilen.
Gehet demnach die versprochene oder bestimmte Summe auf hundert
Thaler und darüber, so daß sie zu einem zinsbaren Capitale anzuwenden
stehet, oder entweder ein zinstragendes oder zu verzinsendes Capital,
wie gemeiniglich geschiehet, dazu verbrauchet werden muß, als wie in-
sonderheit alle Kauf-Gelder von unbeweglichen Gütern und liegenden
Gründen anzusehen sind, so würde zwar von ältern Zeiten der Neue
Zweydrittel-Fuß eintreten, welcher auch in Unserm Herzogthum Sachsen-
Lauenburg noch jetzo Statt finden muß. Nachdemmalen aber in Unsern
übrigen deutschen Landen wegen der seltener gewordenen Zweydrittel-
Stücke insonderheit seit den Zeiten des letzten Krieges aufgekommen, die
Capitalien fast durchgehends in Pistolen zu belegen, so wird, so lange
solches beybehalten wird, die Auslegung auf Pistolen zu fünf Thalern zu
machen seyn. Bey Pacht-Geldern aber hat es eine andre Bewandniß.
Denn da die Auskünfte der Güter in dem in Unsern Landen im gemeinen
Handel und Wandel eingeführten Cassen-Gelde von dem Pächter ge-
nossen werden, darnach auch der Pacht-Anschlag eingerichtet wird, so
muß der Pächter das ausgelobte Pacht-Geld in Cassen-Münze bezahlen.
Und ein gleiches ist von der Haus-Miethe zu sagen.
§ 60. „Kirch"- oder „Pfarr-Lehn" ist das Patronats-Recht über eine
Kirche.

§ 61. Vor einer Obrigkeit „Recht geben und nehmen" zeiget den
Gerichts-Ort an, wo ein Beklagter sich einzulassen schuldig ist.
§ 62. Unter denen Worten: „mit allen Rechten und Gerech t igke i -
ten" können die Gerichte, wenn sie nicht schon sonst dem Gute an-
kleben, verstanden werden.

§ 63. „Rente" bezeichnet den Genuß eines ab Seiten des Gläubigers
unablöslichen Hauptstuhls.
§ 64. Sch i l l ings -Güte r sind von andern Meyer-Gütern nicht unter-
schieden.
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§ 65. Unter dem Vermächtniß der „Βaarschaft" oder „ d e s b a a r e n
Geldes" sind die etwa vorhandene Schau- und Gedächtniß-Pfenninge,
oder auch gesammelte seltne Münzen nicht, sondern nur solche bey Ab-
leben des Testirers baar vorräthige Münzen begriffen, welche gänge und
gebe sind und im Handel und Wandel gebrauchet werden. Was auch der
Testirer davon zum Anlehn bereits versaget, ist unter das vermachte
baare Geld nicht zu rechnen.

§ 66. Unter ein Vermächtniß von Juwelen und Geschmeiden sind
auch ächte Perlen zu rechnen.

§ 67. Für „ge t reuen Briefs-Einhaber" ist nur derjenige anzu-
nehmen, welcher zeigen kann, daß er rechtmäßig zu dem Besitz der Ver-
schreibung gelanget sey.

§ 68. „Schaden" begreift die Entbehrung eines Vortheils und Gewinns
nicht unter sich.

§ 69. Zu Weichbi lds -Recht gehören die Bürger-Güter, welche an die
Stadt-Cämmerey verschoßet werden, wenn schon der Stadt-Rath darüber
gar keine Gerichtsbarkeit hat.

§ 70. Unter Ve rwand ten können die bloß versdiwiegerte auch in Fa-
milien-Stiftungen niemals begriffen werden.

§ 71. Da die Gold-Gülden bey Strafen nach dem Gerichts-Gebrauch
unter deren wahren jetzigen Werth gerechnet werden, so lassen Wir es
zwar dabey bewenden. Unsre eigne Gold-Gülden haben ihren bestimm-
ten Preiß zu zwey Thaler Cassen-Münze. Was aber die in ältern Zeiten
ausgeprägten anlanget, so sind dieselben nach Ausweisung der Reichs-
Abschiede von Zeit zu Zeit nicht von einerley Gehalt gewesen. Und dar-
nach ist also deren Werth ausfündig zu machen.

§ 72. Ein Mar ien-Gulden ist zu zwanzig Marien-Groschen zu rechnen.

§ 73. „Münze" ist ein Gegensatz von harten Reichs-Thalern und Zwey-
drittel-Stücken.

§ 74. „Habse l igke i t " begreifet alles bewegliche Gut. Wohin jedoch
auch die ausstehende Capitalien gehören.

§ 75. „Schuld", culpa, ist eine jede unrechtmäßige Handlung.

§ 76. Eine „große Schuld" , welche außerhalb denen Verbrechen dem
Betrüge und Vorsatz gleich geschätzet wird, ist bey demjenigen vorhan-
den, welcher weder seiner eignen Gewohnheit, Kenntniß und Erfahrung,
noch denen allgemeinen, allen Menschen beywohnenden Kenntnissen,
Erfahrungen und Grundsätzen (gemäß) handelt.
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§ 77. „Bes t rebung" , diligentia, welche die Rechte in verschiedenen
Geschäften erfordern, bestehet in Sorgfalt, Achtsamkeit und Auswählung
derer zum Zweck dienlichen Mittel.

§ 78. Wen die Rechte zu einer nicht eingeschränkten Bestrebung ver-
bunden halten, der darf es an keinem Theil der nöthigen Sorgfalt und
Achtsamkeit ermangeln lassen, und er muß allen Fleiß anwenden, das
beste zum Zweck dienliche Mittel zu erfahren und zu gebrauchen.

Titul CXXIX. Von Rechts-Regeln.

§ 1. Daß man schuldig sey, in Dingen, die Uns nicht schaden, dem andern
aber Nutzen schaffen, nachzugeben, ist zwar für keine allgemeine Rechts-
Regel zu halten. Sie tritt jedoch alsdenn ein, wenn der einem Lande so
nöthige Ackerbau oder sonst das gemeine Beste es erfordert.

§ 2. Das bloße Stillschweigen kann an und für sich keine Einwilligung,
am wenigsten in nachtheiligen Dingen, und wenn es durch den bloßen
Widerspruch nicht verhindert werden kann, anzeigen. Kann aber das
vorzunehmende und dessen Fortgang durch den Widerspruch verhindert
werden, oder wäre es auch jemand verbunden, sich desfalls heraus zu
lassen, sodann ist dessen Unterlassung für eine stillschweigende Einwilli-
gung anzusehen.

§ 3. Die bey Vereinigungen und Verträgen von den Rechts-Lehrern ange-
nommene Regel, daß deren anfängliche Verbindlichkeit nur so lange
daure, als die Rechte in demselben Zustande, wie sie Anfangs gewesen,
bleiben, mögen Wir so schlechterdings für in Rechten gegründet nicht
ansehn. Sie kann nur alsdenn Anwendung finden, wenn andergestalt
einem dritten zu nahe geschehn würde, oder das Versprechen in Absicht
auf den Besitz einer gewissen Sache geschehen, welche Wir hernach ohne
Unsre Schuld verlieren oder nicht erlangen.

§ 4. Gleichfalls halten Wir die Regel, daß mit dem Recht des Gebenden
auch das Recht des Empfangenden aufhöre, nicht durchgängig denen
Rechten gemäß. Sie kann also nur in dem Falle eintreten, wenn keine
Verjährung vorhanden; es kann auch dadurch der Fortlauf einer ange-
fangenen Verjährung nicht gehemmt werden.

§ 5. Was vor Gericht geschlossen und vollzogen ist, muß so lange für
bündig gehalten werden, bis ein wesentlicher Mangel erwiesen wird.

§ 6. Obgleich Unsre deutschen Länder aus verschiedenen Herzogthümern
und Grafschaften bestehen, so ist doch bey der jetzigen Einrichtung mit
denen öffentlichen Anzeigen niemand, welcher in einem Theil derselben
sich aufhält, in Unsern Landen für abwesend zu halten.
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§ 7. Gegen einen entweder in denen gemeinen oder Landes-Gesetzen ge-
gründeten Rechts-Satz findet nur alsdenn eine Ausnahme Statt, wenn bey
besondern Umständen das gemeine Beste ein anders erfordert.
§ 8. Es ist nicht anzunehmen, daß jemand das Seinige umsonst wegwer-
fen wolle, und die Billigkeit erfordert in denen Contracten und Ver-
trägen eine solche Auslegung, daß ein jeder so viel wieder erhalten solle,
als er dem andern gebe.
§ 9. Eine Veränderung ist nicht zu vermuthen. Es ist also zu glauben, daß
der einstimmige Besitz oder Gebrauch beständig fortgedauert habe, wenn
dieselbe Person oder deren Nachfolger sich noch dabey befindet.

§ 10. Ein jeder Erfolg oder That, wobey eine unrechtmäßige Handlung
vorhergegangen ist, so daß daher erscheinet, warum es eher so als
anders erfolget sey, ist demjenigen, der unrecht gehandelt, jedoch nur so
viel die Schadens-Ersetzung anlanget, beyzumessen. Und eben dieses
findet Statt, wenn auch eine unrechtmäßige Handlung überall nur vor-
hergehet, wenn es nicht klar ist, daß ohne dem dergleichen erfolget seyn
würde. Und dieses findet auch in Ansehung der nicht vorherzusehenden,
noch abzuwendenden Unglücks-Fälle Statt.

§ 11. Kein übler Erfolg aber kann demjenigen, der recht gehandelt hat,
beygemessen werden.
§ 12. Auch andrer Personen unrechtmäßige Handlungen werden zugleich
demjenigen beygemessen, aus dessen unrechtmäßiger Handlung erschei-
net, warum eher das geschehen als ein anders erfolget sey.

§ 13. Wer einen andern durch Rath und Vorstellungen zu einer That be-
wogen und ihm desfalls Unterricht gegeben oder auch nur durch sein
Lob und Beyfall vor geübter That die Sache gebilliget, dem ist die er-
folgte That und alles weiter daraus entstandene beyzumessen.

§ 14. Wer etwas verwehren können und es zu verhüten und verwehren
verpflichtet gewesen, es aber wissentlich unterlassen, der haftet dafür
mit.
§ 15. Was die öffentliche Wohlfahrt, Ruhe und Sicherheit stöhret, ist ein
jedes Mitglied des Staats, soviel an ihm ist, zu verhüten schuldig.

§ 16. Wer ohne gnugsame Prüfung, Erkundigung und Versicherung andre
Personen zu einem gewissen Behuf erwählet hat, muß für dieselben ein-
stehen.
§ 17. Wer dasjenige nachher genehmiget, was ein andrer in seinem
Namen gethan hat, ist anzusehen, als ob er von Anfang Vollmacht dazu
ertheilet hätte.
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§ 18. Unrecht ist alles, was mit eines Menschen allgemeinen und beson-
deren Endzweck nicht übereinstimmet.
§ 19. Wer an einem ihn betroffenen Unfall mit einem andern gleiche
Schuld hat, hat denselbigen sich selbst zuzuschreiben.

§ 20. Wenn die Rechte die Pflichten eines viri boni, rechtschaffenen Man-
nes, erfordern, so muß auch an keiner tugendlichen Pflicht ein Mangel
seyn, sondern alles geleistet werden, was sowol die Ehrfurcht gegen Gott
und unsre heilige Religion, wie auch der gemeine Nutze des mensch-
lichen Geschlechts erheischet, als auch insbesondere daß desjenigen
Glückseligkeit, mit welchem man durch einen Contract oder sonst in
nähere Verbindung geräth, sofern es dessen eigne Kräfte nicht erlauben
und es in des andern Vermögen stehet, in allem, was die nähere Verbin-
dung angehet, bestmöglichst befördert werde.

§ 21. Derjenige, welcher etwas ausdrücklich versprochen und übernom-
men hat, muß dabey auch für das allergeringste Versehen einstehen,
wenn sonst schon die Natur des Contracts es nicht erforderte. Die in den
Rechten angenommenen Grade des Versehens und Bestrebens und die da-
nach eingerichteten Rechts-Regeln finden also nur bey demjenigen Statt,
was ein rechtschaffener Mann auch ohne besonders Versprechen zu
leisten hat.
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